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Musterformulierung: Verfall-/Ausschlussfrist

§ ... Verfall-/Ausschlussfrist

Alle Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis und im Zusammenhang mit diesem müssen innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit der anderen Vertragspartei gegenüber in Textform geltend gemacht werden, andernfalls verfallen sie. Die Frist nach S. 1 beginnt frühestens zu laufen, wenn der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrläs-sigkeit hätte erlangen müsste. Maßgeblich für die Fristwahrung ist der Zugang der Erklärung.  

Lehnt die andere Vertragspartei den Anspruch ab oder erklärt sie sich nicht innerhalb von zwei Wochen nach Geltendmachung des Anspruchs (Erklärungsfrist), so verfällt dieser, wenn er nicht innerhalb von weiteren drei Monaten nach Ablehnung oder Ablauf der zweiwöchigen Erklärungsfrist gerichtlich geltend gemacht wird. Das gilt nicht für Zahlungsansprüche des Arbeitnehmers, die wäh-rend eines Kündigungsschutzprozesses fällig werden und von seinem Ausgang abhängen. Für diese Ansprüche beginnt die Verfallfrist von drei Monaten frühestens nach rechtskräftiger Beendigung des Kündigungsschutzverfahrens.  

Die Ausschlussfrist sowohl nach Abs. 1 als auch nach Abs. 2 findet keine Anwendung auf Ansprüche, die aus einer strafbaren Handlung resultieren, sowie auf Ansprüche aus einer Haftung wegen Vorsatzes. Ausgenommen sind auch Schadenersatzansprüche des Arbeitnehmers wegen der Verlet- zung von Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtver-letzung des Arbeitgebers, eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des Arbeitge-bers beruhen, und sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtver-letzung des Arbeitgebers, eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des Arbeitge-bers beruhen.

Die Ausschlussfrist sowohl nach Abs. 1 als auch nach Abs. 2 findet auch keine Anwendung auf sonstige unabdingbare so wie für unverzichtbare Ansprüche, z. B. auf den gesetzlichen Mindestlohn, insbeson-dere gemäß § 1 MiLoG, zwingende gesetzliche Urlaubs- und Ersatzurlaubsansprüche, Ansprüche auf Maßnahmen des zwingenden Arbeitsschutzes
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(Unterschrift Arbeitgeber) 				(Unterschrift Arbeiternehmer)
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